
 

Wahlvorschlag  

Fraktion der CDU, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Fraktion der SPD 

Wahl der Mitglieder des Landesschuldenausschusses 
 
 
 
Nach § 7 des Gesetzes über Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 
27. Juni 2012 (GVBl. S. 222) wählt der Hessische Landtag drei Abgeordnete als Mitglieder des 
Landesschuldenausschusses. 
 
Sind mehrere Personen zu wählen, dann legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die 
doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollen. Listenverbindungen sind zulässig (§ 9 
Abs. 3 Satz 1 und 2 GOHLT). 
 
Die Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD schlagen folgende Mit-
glieder und Nachrücker für die Wahl vor: 
 

Mitglieder: 
 

Abg. Michael Reul (CDU) 
Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Marius Weiß (SPD) 
 

Nachrücker: 
 

Abg. Jürgen Banzer (CDU) 
Abg. Miriam Dahlke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Torsten Warnecke (SPD) 
 

Scheidet ein vom Landtag gewähltes Mitglied aus dem Landesschuldenausschuss vorzeitig aus 
oder ist es verhindert, so tritt dasjenige in dieser Liste aufgeführte Mitglied an seine Stelle, das 
derselben Landtagsfraktion angehört. 
 
 
Wiesbaden, 26. Februar 2019  
 Kanzlei des Landtags 
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